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PERSÖNLICH

Mein Ruheort
Es gibt ihn, diesen für 
mich speziellen Ort, bei 
dem der Alltagsstress 
verfliegt, die Uhren etwas 
anders ticken, das Essen 

besser 
schmeckt 
und die Luft 
reiner riecht. 
Hoch oben 
in den 
Bergen, 
erreichbar in 
Kombination 
mit dem 

Postauto und der Seil-
bahn. Einen kurzen 
Fussmarsch ab der Berg-
station. Ein Haus, uralt 
und knorrig. Die Küchen-
einrichtung ist teilweise in 
den 1980er-Jahren stehen 
geblieben. Einen Fernseher 
sucht man vergebens, der 
Radio rauscht, wenn die 
Sender nicht mit Feinstge-
fühl am Rädchen einge-
stellt werden, und es gibt 
keinen Handyempfang.

Schon manche Ferien und 
Wochenenden haben wir 
in diesem Häuschen auf 
Gitschenen verbracht. Im 
Winter wird das Gepäck 
jeweils mit dem Pisten-
fahrzeug vors Haus trans-
portiert. Ein besonderes 
Ereignis gerade für die 
Kinder. Die Abende 
werden mit Gesellschafts-
spielen, spannenden 
Gesprächen oder Lesen 
verbracht. Das Brot 
backen wir selber. Milch 
und Eier holen wir beim 
Bauern direkt, und der 
Abwasch wird von Hand 
erledigt. Das Brennholz für 
das Cheminée muss 
gehackt und abgepackt 
werden. Jeden Morgen und 
Abend wird wieder das 
Feuer angezündet, ansons-
ten friert man.

Eigentlich ein Aktivurlaub. 
Vieles passiert langsamer 
oder umständlicher. 
Trotzdem gelten für uns 
diese Ferien als die erhol-
samsten. Man wird, ob 
man will oder nicht, 
entschleunigt. Man findet 
Ruhe, tankt in der Bergluft 
frische Energie, und als 
Familie ist man sich 
besonders nah an diesem 
Ort.
 
Im Moment befinde ich 
mich an der Ferienplanung 
für den nächsten Mai. 
Badeferien, Camping-
urlaub oder sogar eine 
Fernreise? Seit Wochen 
zerbreche ich mir den Kopf 
darüber. Wälze Prospekte, 
befrage die Familie und 
nerve sie langsam damit. 
Nach langem Hin und Her 
lasse ich die Ferienpla-
nung sein und plane 
Ferien in unserem alten, 
knorrigen Haus, wo wir 
uns alle so wohl fühlen. 
Unter dem Motto «Warum 
in die Ferne schweifen? – 
Das Gute ist so nah» freue 
ich mich auf viele kom-
mende Ferienmomente.

Tamara Huwyler
Tamara Huwyler-Stadler aus Seedorf ist 
verheiratet, Mutter von zwei Kindern 
und arbeitet Teilzeit im BWZ Uri als 
Fachlehrerin.

Regierungsrat  
verabschiedet  
Verhaltenskodex
Uri | Kantonsverwaltung

Der Regierungsrat hat einen Verhal-
tenskodex verabschiedet. Er gilt für 
die kantonalen Angestellten (inklu-
sive Lehrpersonen der kantonalen 
Schulen), die Mitglieder des Regie-
rungsrats und Personen im Neben-
amt, die vom Regierungsrat gewählt 
werden. Der Verhaltenskodex tritt per 
1. Januar 2020 in Kraft.
Der Verhaltenskodex gibt einen Über-
blick über die wichtigsten Verhaltens-
grundsätze bei der Kantonsverwal-
tung Uri. Durch integres, korrektes 
und hilfsbereites Verhalten sollen die 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen 
der Urner Bevölkerung in die kanto-
nale Verwaltung gestärkt werden. Mit 
der Personalverordnung beziehungs-
weise der Nebenamtsverordnung, 
dem Personalreglement, dem Perso-
nalleitbild, verschiedenen Personal-
weisungen und Regelungen in den Di-
rektionen bestehen bereits heute 
umfangreiche Verhaltensregeln für die 
Kantonsverwaltung Uri. Der Verhal-
tenskodex soll die gesetzlichen Rege-
lungen nicht ersetzen, sondern ledig-
lich konkretisieren. Bei Widersprüchen 
zu den Regelungen oder Anordnun-
gen der Direktionen gehen diese dem 
Verhaltenskodex in jedem Fall vor. 
Der Verhaltenskodex ist auf www.
ur.ch (Stichwort «Verhaltenskodex» 
eingeben auf der Startseite) aufge-
schaltet. (UW)

Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat
Zaku | Vorschau auf die Generalversammlung vom 4. November

Der Verwaltungsrat der 
Zaku kann den Gemeinden 
ein erfreuliches Budget 
2020 präsentieren. Im 
Verwaltungsrat kommt es zu 
Wahlen von drei neuen 
Mitgliedern. 

Im Zentrum der GV der Zentralen 
Organisation für die Abfallbewirt-
schaftung im Kanton Uri (Zaku) vom 
Montag, 4. November, stehen das 
Budget 2020 sowie Wahlen in den 
Verwaltungsrat. Das Budget zeigt 
einen leicht erhöhten Jahresgewinn 
gegenüber dem Vorjahr von 136 300 
Franken. Die Zahlen – sowohl im Be-
reich der Abfallbewirtschaftung wie 
auch der Deponie – liegen im Rahmen 
des Vorjahres. Die guten Ertragszah-
len erlauben es, die umfangreichen 
baulichen und betrieblichen Investi-
tionen direkt abzuschreiben.

Bereits vor einem Jahr hat die Zaku in-
formiert, dass infolge altersbedingter 
Rücktritte der Prozess zur Suche von 
neuen Verwaltungsratsmitgliedern ge-
startet werde. Zwischenzeitlich hat 
sich eine neue Ausgangslage ergeben. 
Präsident Beat Walker kann aus ge-
sundheitlichen Gründen die Führung 
der Zaku nicht mehr ausfüllen. Vize-
präsident Paul Dubacher hat deshalb 
seine Aufgaben bis Ende Jahr über-
nommen. Bis die Nachfolge des Präsi-
denten geregelt ist, stellt sich Paul Du-
bacher auch in der neuen Amtsperiode 
ab 1. Januar 2020 als Präsident ad in-
terim zur Verfügung. Als neue Mitglie-
der für die vierjährige Amtsdauer 2020 
bis 2023 schlägt der Verwaltungsrat 
den Aktionären Marc Rothenfluh, 
Seedorf, Daniel Christen, Andermatt, 
und Guido Unternährer, Altdorf, vor.

Auswirkung der Sperrungen
Die Sperrung der Axenstrasse hat in 

verschiedenen Bereichen Auswirkun-
gen auf die Tätigkeiten der Zaku. 
Einerseits ergibt sich ein Mehrauf-
wand, um den Kehricht sowie die wei-
teren Abfallfraktionen der Gemeinde 
Sisikon einzusammeln. Andererseits 
muss auch ein Umweg gefahren wer-
den für die Anlieferung des Kehrichts 
in die KVA Renergia mit dem Rück-
transport von Schlacke auf die De-
ponie Eielen. Ebenfalls betroffen von 
der Sperrung sind die Schlackenanlie-
ferungen aus der KVA Hinwil im Zür-
cher Oberland.

Grosse Investitionen in Deponie 
und Schlackenaufbereitung
Jährlich werden rund 90 000 Tonnen 
oder 40 000 Kubikmeter Schlacke auf 
der Deponie Eielen in Attinghausen 
abgelagert. Der Deponiekörper 
wächst in die Höhe, und damit sind 
auch die Randabdichtungen gegen die 
Felswand hochzuziehen. Die Bau-

arbeiten dafür wurden in den letzten 
Wochen öffentlich ausgeschrieben 
und die Vergabe steht bevor. Je nach 
Witterung starten die Arbeiten noch 
in diesem Herbst und werden bis 
2021 dauern. Vor der Ausführung 
wird momentan oberhalb der De-
ponie eine Abtreppung im Fels, eine 
sogenannte Berme erstellt. Diese soll 
herabfallende Steine aufhalten und 
dient gleichzeitig der Reinigung von 
losen Steinen der unten liegenden 
Felswände. Mittlerweile konnten 
auch die Abklärungen zur Optimie-
rung der Schlackenaufbereitungsan-
lage abgeschlossen und der Ersatz 
von zwei bestehenden Metallabschei-
dern durch neue, dem heutigen Stand 
der Technik entsprechende Geräte in 
Auftrag gegeben werden. Der grosse 
Teil dieser Kosten wird im nächsten 
Jahr nach der Inbetriebnahme zur 
Zahlung fällig und ist entsprechend 
im Budget 2020 enthalten. (UW)

Erstellung einer Abtreppung im Fels, einer sogenannten Berme. Blick von der Deponie Eielen Richtung Steinbruch Gasperini. FOTO: ZVG

Verzögerungen bei der Kesb
Landrat | Kleine Anfrage 

Die Kesb Uri sei bei den 
Berichten und der Entschä-
digung privater Mandatsträ-
ger in Verzug. Nun will eine 
Landrätin wissen, ob die 
Mandatsträger vorgängig 
informiert wurden.

Am 1. Januar 2013 trat das Gesetz 
über das Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht in Kraft. Den Vollzug 
übernahm die neu gegründete Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde 
(Kesb) Uri. «Sie stand von Beginn an 
unter einem schlechten Stern und gab 
immer wieder Anlass zu Vorstössen 
im Landrat und zu Medienberichten», 
schreibt Landrätin Claudia Gisler 
(CVP, Bürglen) in einem Vorstoss. 
«Am 10. Oktober war in der UZ zu 
lesen, dass die Kesb Uri aufgrund von 
Abgängen und Abwesenheiten ad in-
terim geführt werde, aber jederzeit be-
schlussfähig gewesen sei.»
Für die Mandatsführung setzt die 
Kesb – nebst der Berufsbeistandschaft 
Uri – private Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger (Primas) ein, welche 
Anspruch auf eine angemessene Ent-
schädigung und Spesenersatz haben. 
Im Abstand von maximal zwei Jahren 
müssen die Primas der Kesb einen pe-
riodischen Bericht zur Genehmigung 
einreichen. Von den Mandatsträgerin-
nen und Mandatsträgern wird die 
fristgerechte Einreichung des Berichts 

verlangt. Auf dessen Genehmigung 
sowie die Entschädigung und den 
Spesenersatz müssten die Primas aber 
mehr als eineinhalb Jahre warten, so 
Claudia Gisler. Nun ersucht sie den 
Regierungsrat um die Beantwortung 
folgender Fragen: 
1. Wurden die Primas über den Ver-
zug der Genehmigung des Berichts 
und der Rechnung sowie der Entschä-

digungs- und Spesenersatzzahlung in-
formiert? Innerhalb welchen Zeit-
raums kann der Verzug aufgearbeitet 
werden?
2. Kann die Kesb gewährleisten, dass 
Entscheide innerhalb nützlicher Frist 
gefällt werden? Oder müssen weitere 
Verzögerungen in Kauf genommen 
werden, die für die Involvierten unbe-
friedigend sind? (UW)

Seit sechs Jahren ist die Kesb für den Vollzug des Kindes- und Erwachsenen-
schutzgesetzes zuständig. FOTO: ARCHIV UW


